
ERKLÄRUNGEN DER KOMMISSION

Zu Artikel 6

Für das 7. Rahmenprogramm schlägt die Europäische Kommission vor, die ethischen Fragen hinsichtlich
einer Förderfähigkeit von Forschungsarbeiten mit humanen embryonalen Stammzellen genauso zu behan-
deln wie im 6. Forschungsrahmenprogramm.

Die Europäische Kommission schlägt diese Vorgehensweise vor, da sie anhand ihrer Erfahrungen auf diesem
sehr vielversprechenden Wissenschaftsgebiet einen verantwortungsvollen Umgang entwickelt hat, der sich im
Zusammenhang mit einem Forschungsprogramm, an dem Forscher aus vielen Ländern mit unterschiedlichs-
ten rechtlichen Rahmenbedingungen teilnehmen, als zufrieden stellend erwiesen hat.

(1) Der Beschluss über das 7. Rahmenprogramm schließt drei Forschungsgebiete ausdrücklich von der För-
derung durch die Gemeinschaft aus:

— Forschungstätigkeiten zum Klonen von Menschen zu Reproduktionszwecken

— Forschungstätigkeiten zur Veränderung des Erbguts des Menschen, durch die solche Änderungen
vererbbar werden könnten

— Forschungstätigkeiten zur Züchtung menschlicher Embryonen ausschließlich zu Forschungszwecken
oder zur Gewinnung von Stammzellen, auch durch Kerntransfer somatischer Zellen.

(2) Es werden keine Tätigkeiten gefördert, die in allen Mitgliedstaaten verboten sind. Auch wird keine
Tätigkeit in einem Mitgliedstaat gefördert, in dem diese verboten ist.

(3) Der Beschluss über das RP7 und die Bestimmungen über die ethischen Grundsätze bei der Förderung
von Forschungsarbeiten an humanen embryonalen Stammzellen durch die Gemeinschaft beinhalten in
keiner Weise eine Bewertung der in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden rechtlichen oder ethischen
Auflagen für diese Forschungstätigkeiten.

(4) Bei den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen verlangt die Europäische Kommission nicht
ausdrücklich die Verwendung humaner embryonaler Stammzellen. Über die etwaige Verwendung adul-
ter oder embryonaler Stammzellen entscheiden die Wissenschaftler unter Berücksichtigung der von
ihnen angestrebten Ziele. Praktisch gesehen entfällt der weitaus größte Teil der Fördermittel der
Gemeinschaft für die Stammzellenforschung auf die Verwendung adulter Stammzellen. Es gibt keinen
Grund, dies im RP7 grundlegend zu ändern.

(5) Jedes Projekt, für das die Verwendung humaner embryonaler Stammzellen vorgeschlagen wird, muss
eine wissenschaftliche Bewertung erfolgreich durchlaufen, bei der durch unabhängige wissenschaftliche
Sachverständige geprüft wird, ob die Verwendung dieser Stammzellen zur Erreichung der wissenschaft-
lichen Ziele notwendig ist.

(6) Vorschläge, die die wissenschaftliche Bewertung erfolgreich durchlaufen haben, werden anschließend
einer strengen Ethikprüfung durch die Europäische Kommission unterzogen. Hierbei kommen die Prin-
zipien, auf die sich die Charta der Grundrechte der Europäischen Union stützt, sowie die einschlägigen
internationalen Übereinkommen, wie das am 4. April 1997 in Oviedo unterzeichnete Übereinkommen
des Europarates über Menschenrechte und Biomedizin und seine Zusatzprotokolle und die Allgemeine
Erklärung über das menschliche Genom und die Menschenrechte der UNESCO, zum Tragen. Die Ethik-
prüfung dient auch dazu, sicherzustellen, dass die Vorschläge im Einklang mit den Vorschriften der Län-
der stehen, in denen die Forschungsarbeiten durchgeführt werden sollen.

(7) In besonderen Fällen kann die Ethikprüfung auch während der Laufzeit des Projekts durchgeführt wer-
den.

(8) Für jedes Projekt, bei dem die Verwendung humaner embryonaler Stammzellen vorgeschlagen wird, ist
vor Projektbeginn die Genehmigung der zuständigen nationalen oder lokalen Ethikausschüsse einzuho-
len. Sämtliche nationalen Vorschriften und Verfahren, etwa zum Einverständnis der Eltern, zum Verbot
finanzieller Anreize usw. sind einzuhalten. Geprüft wird, ob das Projekt Genehmigungs- und Kontroll-
maßnahmen durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen die Forschungsarbeiten
durchgeführt werden, beinhaltet.

(9) Ein Vorschlag, der die wissenschaftliche Bewertung, die nationale oder lokale Ethikprüfung und die
Ethikprüfung durch die Gemeinschaft erfolgreich durchlaufen hat, wird den in einem Regelungsaus-
schuss vertretenen Mitgliedstaaten zur Einzelgenehmigung vorgelegt. Es wird kein Projekt, das die Ver-
wendung humaner embryonaler Stammzellen beinhaltet, gefördert, wenn es nicht die Genehmigung
der Mitgliedstaaten hat.
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(10) Die Kommission wird auch in Zukunft darauf achten, dass die Ergebnisse der von der Gemeinschaft
geförderten Stammzellenforschung sämtlichen Forschern leicht zugänglich gemacht werden, so dass
schließlich die Patienten in allen Ländern hieraus Nutzen ziehen können.

(11) Die Europäische Kommission wird Maßnahmen und Initiativen fördern, die dazu beitragen, dass For-
schungsarbeiten mit humanen embryonalen Stammzellen auf ethisch vertretbare Art und Weise koordi-
niert und rationalisiert werden können. So wird die Kommission die Einrichtung eines europäischen
Registers der humanen embryonalen Stammzelllinien fördern. Ein solches Register ermöglicht einen
Überblick über in Europa vorhandene humane embryonale Stammzellen, optimiert deren Verwendung
durch Wissenschaftler und kann dazu beitragen, dass neue Stammzelllinien nicht unnötig gewonnen
werden.

(12) Die Europäische Kommission wird die gängige Praxis fortführen und dem Regelungsausschuss keine
Vorschläge für Projekte unterbreiten, die Forschungstätigkeiten beinhalten, bei denen menschliche Emb-
ryos einschließlich zur Gewinnung von Stammzellen zerstört werden. Der Ausschluss dieses For-
schungsschrittes von der Förderfähigkeit bedeutet nicht, dass die Gemeinschaft sich daran anschlie-
ßende Forschungstätigkeiten, bei denen humane embryonale Stammzellen verwendet werden, von der
Förderung ausschließt.

Zu dem Thema „Energie“

Unter die zehn Themen des Programms „Zusammenarbeit“ fallen auch Forschungsarbeiten, die zur Konzipie-
rung, Durchführung und Bewertung der Politikbereiche der EU erforderlich sind, denen die Kommission eine
zentrale Rolle zuerkennt. Die Kommission begrüßt, dass das Europäische Parlament der Energiepolitik im
Allgemeinen und der Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energiequellen im Besonderen
große Bedeutung beimisst. Damit das Parlament die Durchführung des Programms verfolgen kann, beabsich-
tigt die Kommission, ihre Strategie der Transparenz und der Bereitstellung von Informationen fortzusetzen.
Zweckdienliche Informationen über vom RP bezuschusste Projekte werden der Öffentlichkeit über das Inter-
net vollständig zur Verfügung stehen. Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt werden, dass — zumindest
alle zwei Jahre — eine umfassende Darstellung der Projekte vorliegt, die mit der rationalen und effizienten
Nutzung von Energie und der Rolle der erneuerbaren Energiequellen zusammenhängen.

Zu „Ideen“

Im Zusammenhang mit dem Fortschrittsbericht im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 und vor der Zwischenbe-
wertung wird die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis Mitte 2008 eine Mitteilung
über die Methodik und die Aufgabenbeschreibung vorlegen, die für die von unabhängigen Sachverständigen
durchzuführende Überprüfung der Strukturen und Mechanismen des Europäischen Forschungsrats anzuwen-
den sind. Falls erforderlich, wird die Kommission einen Vorschlag für die Anpassung des Rahmenprogramms
vorlegen.
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